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Inspektion "Neufestsetzung der Labortarife (KVG)"

Sehr geehrter Herr Bundespräsident
Sehr geehrte Damen Bundesrätinnen
Sehr geehrte Herren Bundesräte

Am 28. Januar 2009 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) die vom Bun­
desamt für Gesundheit (SAG) neu erstellte Analyseliste gemäss Art. 52 Abs. 1 lit. a Zift. 1
KVG' in Verbindung mit Art. 34 KW und Art. 28 Abs. 1 KLv' genehmigl und als Inkraftsel­
zungszeitpunkt den 1. Juli 2009 bestimmt.

Aufgrund der dadurch bei weiten Teilen der Ärzteschaft ausgelösten Empörung und der Er­
gebnisse der erst kürzlich abgeschlossenen Untersuchungen der Geschäftsprüfungskom­
mission des Nationalrates (GPK-N) im Bereich der Obligatorischen Krankenpflegeversiche­
rung
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hat die Kommission an ihrer Sitzung vom 27. Februar 2009 beschlossen, die Recht­

mässigkeit und Angemessenheit des Verfahrens bei der Neufestsetzung der Labortarife ge­
mäss KVG zu untersuchen. Die mit dieser Inspektion beauftragte Subkommission EDlfUVEK
hat sich intensiv mit dem Verfahren zur Neufestsetzung der Labortarife auseinander gesetzt
und an ihrer Sitzungen vom 31. März 2009 bzw. 21. April 2009 einerseits Vertreter der Ver­
bindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), der Ärztekasse und der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) andererseits
auch das SAG und das EDI angehört. Zudem wurden vom EDI, vom SAG und von der FMH
schriftliche Antworten auf Fragekataloge und die Einreichung aller als relevant erachteten
Unterlagen einverlangt, sowie der Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizini­
schen Wissenschaften (SAMW) um eine schriftliche Stellungnahme gebeten.

Für das Erscheinen vor der Subkommission und die Zustellung umfassender Dokumentatio­
nen dankt die GPK-N den verschiedenen Beteiligten.
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Gestützt auf ihre Abklärungen kommt die GPK-N zum Schluss, dass das Verfahren bei der
Neufestsetzung der Labortarife grundsätzlich korrekt venaufen und im gesetzlich vorge­
schriebenen Rahmen erfolgt ist. Wobei festzuhalten ist, dass nur wenige Bestimmungen das
Verfahren der Revision der Analyseliste regeln und somit ein sehr grosser Ermessenspiel­
raum besteht. Die am Verfahren vorgebrachte Kritik erweist sich demnach als weitgehend
unbegründet. Dennoch hat die Untersuchung gezeigt, dass das Verfahren trotz seiner for­
mellen Korrektheit einige Schwachstellen aufweist.

Positiv zu werten ist, dass die wichtigsten Akteure aus Sicht der GPK-N im Verfahren ver­
treten waren und die Möglichkeit hatten, ihre Standpunkte einzubringen. Die FMH und der
Schweizerische Verband der Leiter Medizinisch-Analytischer Laboratorien FAMH wurden als
private Institutionen ohne gesetzliche Pflicht in das Verfahren vertieft einbezogen. Die am
Verfahren zum Erlass der neuen Analyseliste geäusserte Kritik basiert nach Ansicht der
Kommission denn auch mehrheitlich auf Vorstellungen der verwaltungsextemen Akteure be­
züglich ihrer Rolle beim Erlass einer neuen Analyseliste, die sich nicht mit den gesetzlichen
Vorgaben decken. So steht der Entscheid über eine neue Analyseliste letztlich alleine dem
EDI zu (Art. 52 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 KVG). Dieses hat seinen Entscheid im untersuchten Ver­
fahren nach Anhörung der zuständigen beratenden ausserparlamentarischen Kommission
und unter Beizug verschiedener externer Experten im Rahmen des ihm zustehenden Ermes­
sens gefällt.

Allerdings sind die betroffenen Verwaltungsstellen des EDI gegen aussen bzw. gegenüber
verwallungsexternen Akteuren wenig transparent mit der vorgebrachten Kritik an der neuen
Analyseliste umgegangen (vgl. insb. die Frage, ob ein einheitlicher Tarife zwingend notwen­
dig ist). Aus Sicht der GPK-N hat das EDI den Entscheid am 28. Januar 2009 in unnötiger
Eile gefällt (eine Dringlichkeit konnte nicht schlüssig dargelegt werden und die Wahl des Ent­
scheidzeitpunktes widerspricht in Anbetracht der von der Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit des Nationalrates [SGK-N) gebetenen Aussprache mit dem Departements­
vorsteher des EDI den üblichen Gepflogenheiten), und dabei insbesondere nicht erläutert,
wie mit der eingebrachten Kritik verfahren wurde bzw. ob und inwiefern diese in die schliess­
lich erlassene Analyseliste eingeflossen war. Darüber hinaus kam es zu Verzögerungen im
Sekretariat der Eidgenössischen Kommission für Analysen, Mittel und Gegenstände
(EAMGK), so dass deren Protokolle im Zeitpunkt der Entscheidfällung nicht vorgelegen ha­
ben. Diese Vorgehensweise hat zu mehr Unverständnis auf Seiten der Kritiker geführt, als an
sich nötig gewesen wäre.

Im Einzelnen stellt die GPK-N bezüglich des Verfahrens zur Neufestsetzung der Labortarife
folgenden Optimierungsbedarf fest:

1. Die zuständige ausserparlamentarische Kommission (EAMGK) wurde zwar wie ge­
setzlich vorgesehen (vgl. Art. 52 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und Art. 33 Abs. 4 KVG in Verbin­
dung mit Art. 37a lit. b KW) vor dem Entscheid über die neue Analyseliste angehört.
Die Umstände, unter denen sich diese zur totalrevidierten Analyseliste äussern
konnte, lassen allerdings Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihres Einbezugs aufkommen:
Namentlich lagen der EAMGK die Berechnungsgrundlagen für die einzelnen Tarifpo­
sitionen bei ihren Beratungen nicht vor. Die GPK-N ist entschieden der Meinung,
dass ein Einbezug externen Fachwissens mittels Einsetzung ausserparlamentari-










